
§252 9. K apitel — M ilitärstraftaten 298

§ 252

(1) Gegen Militärpersonen kann wegen von ihnen began
gener Militärstraftaten auf Strafarrest erkannt werden, wenn 
es die Bestimmungen dieses Kapitels vorsehen. Bei Verlet
zung eines anderen Gesetzes kann auf Strafarrest erkannt 
werden, wenn die Straftat ein Vergehen ist.

(2) Der Strafarrest wird unter Berücksichtigung des Gra
des der Gesellschaftswidrigkeit der Tat vor allem gegen sol
che Militärpersonen angewandt, die aus grober Mißachtung 
der militärischen Disziplin und Ordnung eine Straftat bege
hen. Mit der Verurteilung zu Straf arrest soll der Täter zur 
Achtung der gesetzlichen und militärischen Bestimmungen 
sowie zu einer verantwortungsbewußten Einstellung zur m ili
tärischen Disziplin und Ordnung angehalten werden.

(3) Der Strafarrest wird für die Dauer von einem Monat 
bis zu drei Monaten ausgesprochen.

1. § 252 en thält als spezifische M aßnahm e der str. V erantw . fü r  M ilitär
personen den Strafarrest und legt Wesen und C harak ter sowie die

G rundsätze dieser S tra fa rt fest. Der S trafarrest ist danach eine spezifische 
S trafe m it F reiheitsentzug fü r M ilitärpersonen, die bestim m te M ilitär
stra fta ten  oder andere Vergehen begehen. Diese S trafta ten  sind in ih rer 
G esellschaftsw idrigkeit zw ar nicht so bedeutend, daß schwerere strafrech t
liche M aßnahm en — w ie F reiheitsstrafe — angew andt w erden m üßten, sie 
erfordern  jedoch im  Interesse einer schnellen und w irkungsvollen W ieder
herstellung der durch den T äter gestörten m ilitärischen Disziplin und 
O rdnung einen kurzfristigen Freiheitsentzug.

2. Dem spezifischen C harak ter des S trafarrests entspricht auch, daß 
V erurteilungen zu S trafarrest nicht im Strafregister eingetragen

werden. V erurteilungen zu S tra fa rrest sind so eng von den jeweiligen Be
dingungen des m ilitärischen Lebens abhängig, daß ih re  Registrierung fü r 
eine längere Z eitdauer nicht notw endig ist. A ußerdem  ist zu beachten, daß 
M ilitärstraftaten , fü r die der S trafarrest in erste r L inie vorgesehen ist, 
nu r w ährend der Zeit des W ehrdienstes begangen w erden können. Der 
S trafarrest ist dem nach seinem  Wesen und C harakter nach — vor allem  
im  Hinblick auf seine A usw irkungen — gegenüber der V erurteilung auf 
B ew ährung die leichtere S trafart, obwohl er m it F reiheitsentzug verbun
den ist. Das Verbot der S traferhöhung ist deshalb in der Rechtsm ittel
instanz zu beachten.

3. Der S trafarrest ist keine Erw eiterung oder Verschärfung des Diszi- 
p linararrests, der vom K om m andeur au f der G rundlage der Diszi-

p linarvorschrift bis zur Höchstdauer von 10 Tagen ausgesprochen w erden 
kann und in einer m ilitärischen A rrestansta lt vollzogen w ird, sondern ein 
spezifischer Freiheitsentzug gegenüber M ilitärpersonen auf der G rund
lage des Urteils eines M ilitärgerichts.


